
 

 1 

Regierungsratsbeschluss betreffend Anpassung von Ausführungsbestimmungen 
zum Steuergesetz 1 

(Vom 12. Dezember 2017) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

a) Vollzugsverordnung zum Steuergesetz vom 22. Mai 2001 (VVStG)2 

§ 40 Abs. 2 und 3 

2 Die kantonale Steuerverwaltung stellt die Formulare und Wegleitungen zur 
Verfügung. Sie besorgt die Zustellung der Formulare unter Vorbehalt von Abs. 3 
an die steuerpflichtigen natürlichen Personen und an die juristischen Personen 
sowie die Amtsblattpublikation. 
3 Die Gemeinden besorgen die Zustellung an die natürlichen Personen, deren 
Steuerpflicht im ordentlichen Veranlagungsverfahren vor dem 31. Dezember 
endet. Im Falle des Todes erfolgt die Zustellung an den überlebenden Ehegatten 
oder die Erben. 

§ 43 

Natürliche und juristische Personen haben ihre Steuererklärung bei der kantona-
len Steuerverwaltung einzureichen. 

§ 49 Abs. 1 und 2 

1 Steuerpflichtige, welche die Steuererklärung oder die Beilagen nicht rechtzeitig 
einreichen, werden vorerst mit gewöhnlicher Post gemahnt. Wird der Mahnung 
nicht Folge geleistet, erfolgt unter Ansetzung einer Frist von acht Tagen und 
unter Hinweis auf die Folgen der Unterlassung eine weitere Mahnung mit Zustel-
lungsnachweis. Die Mahnfrist ist nicht erstreckbar. 
2 Mangelhaft ausgefüllte Formulare oder mangelhafte Beilagen werden unter 
Ansetzung einer Frist von acht Tagen zur Ergänzung oder Verbesserung an die 
steuerpflichtige Person zurückgesandt. Wird diese Frist nicht beachtet, erfolgt 
unter gleicher Fristansetzung und unter Hinweis auf die Folgen der Unterlassung 
eine Mahnung mit Zustellungsnachweis. Die Mahnfrist ist nicht erstreckbar. 

§ 52 

wird aufgehoben. 

§ 65d (neu) g) Teilrevision 2017 

§§ 40 Abs. 2 und 3, 43, 49 Abs. 1 und 2 finden erstmals auf die im Kalender-
jahr 2017 zu Ende gehende Steuerperiode Anwendung. 
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b) Grundstückgewinnsteuerverordnung vom 29. Mai 2001 (GGStV)3 

§ 9 Abs. 1 

1 Bei Ersatzbeschaffungen im Sinne der §§ 108 und 109 StG wird die Besteue-
rung um jenen Anteil am Veräusserungsgewinn aufgeschoben, um welchen die 
massgebenden Anlagekosten des Ersatzgrundstücks bzw. der Ersatzbeteiligung 
jene des veräusserten Grundstücks bzw. der veräusserten Beteiligung überstei-
gen. Wurde dem Veräusserer des Ersatzgrundstücks bzw. der Ersatzbeteiligung 
ein Steueraufschub nach § 107 StG gewährt, sind anstelle der Anlagekosten des 
Ersatzgrundstücks bzw. der Ersatzbeteiligung der vom Erwerber gezahlte Er-
werbspreis und die vom ihm getragenen Aufwendungen im Sinne von § 116 StG 
massgebend. 

§ 10 Abs. 1 

1 Für die Bestimmung des für den Besteuerungsaufschub infolge Ersatzbeschaf-
fung massgebenden Veräusserungserlöses eines teilweise fremdgenutzten 
Grundstücks ist der auf die Fremdnutzung entfallende Anteil auszuscheiden. 
Gleiches gilt sinngemäss für die Bestimmung der massgebenden Anlagekosten 
eines teilweise fremdgenutzten Ersatzgrundstücks. Wurde dem Veräusserer des 
Ersatzgrundstücks ein Steueraufschub nach § 107 StG gewährt, sind anstelle 
der Anlagekosten des Ersatzgrundstücks der vom Erwerber gezahlte Erwerbspreis 
und die vom ihm getragenen Aufwendungen im Sinne von § 116 StG massge-
bend. 

§ 31b (neu) 2b. Teilrevision 2017 

§§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 finden erstmals auf Veräusserungen Anwendung, bei 
welchen der Grundbucheintrag bzw. der Übergang der Verfügungsgewalt oder der 
Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 2017 stattfindet. 

II. 
 
1 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 
Gesetzsammlung aufgenommen. 
2 Er tritt auf den 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
  Im Namen des Regierungsrates: 
  Der Landammann: Othmar Reichmuth 
  Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun 
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